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KeinHandyverbot imUnterricht
Der Regierungsrat will denGemeinden keine Vorschriftenmachen.

Daniela Deck

Der Regierungsrat lehnt ein ge-
nerelles Handyverbot an der
Volksschule ab. Das hat er am
Dienstag in seiner Antwort auf
dieKleineAnfragevonKantons-
rat AndréWyss (EVP, Rohr) ge-
schrieben. Begründet wird die
Haltung nicht nur mit der feh-
lenden Zuständigkeit des Kan-
tons inSachenSchule.DieSchu-
lengehören indieZuständigkeit
der Einwohnergemeinden.

UnterschiedlicheRegeln
inderPause
DieRegierungvertrittdenStand-
punkt, dass die Schulen sich der
Probleme wie Ablenkung und
Störung des Unterrichts durch
elektronische Geräte bewusst
sind und gestützt auf die Schul-

ordnungen,dievomBildungsde-
partement genehmigt sind, Re-
gelnerlassenhaben,diezumZiel
führen. In der Schulordnung
«kann und darf auch die Hand-
habung von privaten digitalen
Gerätengeregeltwerden.DieBe-
gebenheiten vorOrt werden da-
bei berücksichtigt», schreibt die
Regierung. Dabei habe «eine
qualitative Befragung einzelner
Primar- und Sekundarschulen
ergeben,dasszahlreicheSchulen
bezüglich Handhabung der
Smartphones respektive Smart-
watches ähnliche Regelungen
aufweisen». Wie viele Schulen
das Volksschulamt für die Ant-
wortkonsultierthat, liess sichbis
zum Redaktionsschluss nicht in
Erfahrung bringen.

Offenbar gibt es einen Kon-
sens darüber, dass Handys und

elektronische Uhren in der
Unterrichtszeit ausgeschaltet in
der Schultasche bleiben müs-
sen, ausser siewürdengezielt in
den Unterricht eingebaut, was
inderOberstufe zurMedienbil-
dung vorkommt.

Unterschiedlich werde hin-
gegen dieHandynutzung in der
Pause gehandhabt. VomVerbot
bis zur Duldung, teilweise nur
im Freien, geht die Bandbreite.
GrundsätzlichkönntenLehrper-
sonen und Schulleitungen die
Geräte imUnterricht oder inder
Pause einziehen.

EinVerbot könnte Jugendli-
che undKinder zur versteckten
Nutzung verleiten, wenn es
auch dazu führen könnte, dass
sie «vermehrt miteinander re-
den, spielen oder chillen». Der
möglicheNutzen erscheint den

Regierungsräten im Vergleich
zum befürchteten Schaden
eines Regelbruchs nicht genü-
gendgross. Lieber setzen sie auf
Sensibilisierung: «Gemeinsam
erarbeiteteRegelungenwerden
von den Schülerinnen und
Schülern eher befolgt als gene-
relle Verbote.»

Folglich kommt die Regie-
rung zum Schluss: «Ein Gross-
teil der Schulen imKantonSolo-
thurnhat imUmgangmitSmart-
phones und Smartwatches gute
Lösungen gefunden.»

Initiantäussert
sichenttäuscht
Der Initiant,AndréWyss, istmit
der Antwort nicht zufrieden,
wie er aufAnfrage sagt. Er habe
den Vorstoss als Gedankenan-
stoss formuliert und deshalb in

mehrerenFragenBezug auf das
Beispiel der Schule Würenlos
genommen. Diese solle laut
einem Beitrag von SRF derzeit
«praktisch ausschliesslich posi-
tive Erfahrungen» mit einem
strikten Handyverbot gemacht
haben, was der Schülerschaft
nach einer Phase zur Gewöh-
nung«einGefühl der Freiheit»
verleihe.

Nun stellt Wyss fest: «Die
Regierunghat eineAuslegeord-
nung der Regeln im Kanton ge-
macht. Auf die Vorteile eines
Verbots auch auf dem Pausen-
platz ist sie gar nicht eingegan-
gen.» Denn dass während der
Unterrichtszeit imSchulzimmer
Handysweder läutennochsonst
wie in Erscheinung treten sol-
len, sei heutzutage sowieso
selbstverständlich.

Offizieller Start zu
denWahlenerfolgt
amMontag

Anmeldung Der Regierungsrat
hat am Dienstag die Einberu-
fungzudenKantons-undRegie-
rungsratswahlen vom 9. März
2025beschlossen.Parteienund
Personen, die sich zur Wahl in
den Kantonsrat oder Regie-
rungsrat aufstellenwollen, kön-
nen sich ab Montag, 19. August
anmelden. Ab dann stehen die
Wahlvorschlagsformulare zur
Verfügung.

Wahlvorschläge fürdieKan-
tonsratswahlen sind beim zu-
ständigenOberamt, jene fürdie
Regierungsratswahlen bei der
Staatskanzlei einzureichen.Die
ausgefüllten Wahlvorschläge
müssenmit den nötigen Unter-
schriften und Stimmrechtsbe-
scheinigungen bis spätestens
Montag, 13. Januar 2025 um 17
Uhr eingereicht werden. (szr)

StrengeRegeln fürBiker imWald
Die lange erwartete Totalrevision desWaldgesetzes liegt vor –mit Auflagen, die nicht allen gefallen dürften.

UrsMoser

Der Wald wurde schon immer,
wird aber auch immermehr als
Freizeit- und Erholungsgebiet
genutzt. Das kann einerseits zu
KonfliktenunterdenWaldbesu-
chern führen, andererseits ne-
gative Auswirkungen auf den
Lebensraum von Tieren und
Pflanzen haben. Gleichzeitig
setzt auch der Klimawandel
demÖkosystemWaldzu,undes
ist vermehrt mit Extremereig-
nissenwieStürmen,Hitzeperio-
den oder Starkniederschlägen
zu rechnen.

VordiesemHintergrundwill
der Regierungsrat das kantona-
le Waldgesetz einer Totalrevi-
sionunterziehenunddenneuen
Herausforderungen anpassen,
damit der Wald zeitgemäss ge-
nutzt und auch geschützt wer-
den kann. Der Entwurf geht bis
Mitte November in die Ver-
nehmlassung.

Aufdasbreiteste öffentliche
Interesse dürfte sicher der Be-
reich der Freizeitnutzung stos-
sen.EinerseitshabendieKanto-
ne durch übergeordnetes Bun-
desrecht für die Zugänglichkeit
des Waldes für die Allgemein-
heit zu sorgen.Gleichzeitig sind
sie aber auch verpflichtet, die
Zugänglichkeit für bestimmte
Waldgebiete einzuschränken,
wo die Erhaltung des Waldes
dies gebietet.

Der Regierungsrat soll hier
namentlich die Kompetenz er-
halten, «Freizeitaktivitäten,
welche den Wald erheblich
schädigen», einzuschränken
oder gar generell zu verbieten.
Welche Aktivitäten das sein
könnten, ist nicht näher defi-
niert, Einzelheiten sollen auf
dem Verordnungsweg geregelt
werden.

Bikesnurdort,wosie
ausdrücklicherlaubt sind
Ein sicher zentraler Punkt be-
trifft aber klareRegeln fürBiker.
Die im Kanton Solothurn be-
stehenden Regelungen für den
Umgang mit Velofahrenden im

Wald stützen sich ausschliess-
lich aufdie Strassenverkehrsge-
setzgebung. Nun gelten aber
zum Beispiel E-Bikes ohne gel-
besNummernschildals«Leicht-
Motorfahrräder». Und für die
wiederum gilt das generelle
Fahrverbot für Motorfahrzeuge
imWald nicht.

Neu soll jetzt das Fahrrad-
fahren im Wald «abseits von
Waldstrassen sowie speziell be-
zeichneten Wegen» untersagt
sein. Waldstrassen sind befes-
tigte Wege mit einer gewissen
Mindestbreite, dieursprünglich
hauptsächlich für die Holzab-
fuhr gebaut wurden.

Dasheisst jetzt nicht gerade,
dass Velofahren im Wald mehr
oder weniger generell verboten
werden soll. Aber eben auf spe-
ziell dafürbezeichneteWegebe-
schränkt, zum Beispiel Moun-
tainbike-Trails. Auf Fuss- und
Wanderwegen,dienicht explizit
so gekennzeichnet sind, haben

Biker abernichtsmehrverloren.
Schon gar nicht auf unbefestig-
ten «Trampelpfaden».

Verstösse sindnurvon
derPolizei zuahnden
IndiesemZusammenhangspielt
auchderTeil zudenStrafbestim-
mungen inderGesetzesrevision
eine Rolle. Ursprünglich war
eine neue Kompetenz zur Aus-
stellung von Ordnungsbussen
fürAngehörigedesForstdienstes
angedacht.Dortwarmandarauf
aber keineswegs scharf, undder
Regierungsratwill nundieKom-
petenz zur Ahndung von Über-
tretungstatbeständen im Ord-
nungsbussenverfahren bei der
Polizei belassen.

Sie nehme diese Aufgabe
«im Rahmen ihrer Prioritäten-
setzung»wahr, schreibt derRe-
gierungsrat im Vernehmlas-
sungsentwurf. Die Prophe-
zeiung ist kaum gewagt: Das
Risiko für Velofahrer auf Abwe-

gen dürfte sich in Grenzen
halten.

DenWald fürden
Klimawandelfitmachen
Weitere Neuerungen im Wald-
gesetz:

Der Zweckartikel hält aus-
drücklich fest, dass das Gesetz
zum Schutz vonMenschen und
Sachwerten vor Naturereignis-
sen beitragen soll. DieGemein-
den sind «für den hinreichen-
den Schutz ihres Siedlungsge-
bietesund ihrerBevölkerungvor
Risiken aus Naturereignissen»
zuständig. Der Regierungsrat
kann sie zu Massnahmen ver-
pflichten.

Bund und Kantone sind
schon durch die übergeordnete
Bundesgesetzgebung angewie-
sen,Massnahmenzu treffen,um
dasÖkosystemWald fürdenKli-
mawandel«fit»zumachen.Der
Entwurf zur Überarbeitung des
kantonalen Gesetzes hält dazu

fest, dass der Kanton seine För-
dermassnahmen für die Wald-
wirtschaft nach den aktuellen
Erkenntnissen der Klimafor-
schung ausrichtet.

Zum Beispiel könnten Bei-
träge an ein Klimaziel geknüpft
werden, etwaandieVerjüngung
desWaldesmit Baumarten, die
als klimaresistent gelten. Das
Gesetz ist hier aberoffen formu-
liert, es sind auch andereMass-
nahmen wie CO2-Speicherung
oder Informations- undAufklä-
rungsarbeitmöglich.

Für Förderbeiträge will der
Regierungsrat neu das Instru-
ment der Programmvereinba-
rung einführen. Das soll das
ganze Förderungssystem ver-
einfachen und effizienter ma-
chen. InProgrammvereinbarun-
genmitWaldeigentümern kön-
nen strategischeZiele festgelegt
werden, ohne dabei die dazu zu
ergreifenden Massnahmen im
Detail vorzugeben.

Biker sollen sich in Solothurner Wäldern weniger frei bewegen dürfen. Bild: Dlovan Shaheri

NeuerChef
imAmt für
Berufsbildung

Nachfolge Der Regierungsrat
hatden54-jährigenDaniel Stäh-
li als neuen Chef des Amtes für
Berufsbildung, Mittel- und
Hochschulengewählt.Er tritt ab
1. Februar 2025 die Nachfolge
von Stefan Ruchti an, der Ende
Mai 2025 in Pension geht.

Daniel Stähli verfügt über
langjährige Erfahrung im Bil-
dungsbereichundalsFührungs-
person. Er sei vertraut im Um-
gang mit Lehrpersonen, Ler-
nenden, politischen Gremien
und Wirtschaftsverbänden, so
eineMitteilung der Staatskanz-
lei. Stähli arbeitet seit 2002 bei
der BFB – Bildung Formation
Biel-Bienne, zunächst alsAbtei-
lungsleiter Kaufleute/Berufs-
maturität, ab 2007 als stellver-
tretenderDirektorundseit 2010
alsDirektor. Zuvorwar er als In-
ternatsleiter imHochalpinen In-
stitut inFtan, als Schulleiter des
Oberstufenzentrums Schönau
in Steffisburg und als Lehrper-
son an der Sekundarschule und
der Primarschule in Steffisburg
tätig.

Nebenberuflich war Daniel
Stähli von 2010 bis 2021 Mit-
glieddesGrossenGemeindera-
tes in Lyss. Er ist seit 2020 Prä-
sident derKonferenzderBerni-
schenBerufsfachschulen (KBB)
undVorstandsmitgliedderWirt-
schaftskammer Biel-Seeland.
Daniel Stähli ist verheiratet, hat
zwei erwachsene Kinder und
lebt mit seiner Familie in Saf-
nern imKanton Bern. (szr)

Daniel Stähli wechselt im
Februar 2025 von Biel nach
Solothurn. Bild: zvg

Urs Ackermann
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